Polnischer Verband Eltern Gegen Diskriminierung der Kinder in Deutschland

Vorsitzender mgr Wojciech Leszek Pomorski, Ernst-Mittelbach-Ring 36, 22455 Hamburg

E-Mail: w.pomorski@web.de Tel: +4940-53206306, Funk: +491737169797, Funk (Poland): +48694384788
Hamburg, den 18.12.2006

EINLADUNG
 ZUM  ÖFFENTLICHEN PROZESS
 WEGEN DER ERTEILUNG DES WIDERRECHTLICHEN VERBOTES DER NUTZUNG DER POLNISCHEN SPRACHE AM 22.12.2006 IN HAMBURG

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit habe ich die Ehre Ihnen die Einladung zum ersten, in der Geschichte der zivilisierten Welt, Prozess wegen des Verbotes der polnischen Sprache zwischen drei in Hamburg wohnhaften polnischen (und deutschen) Staatsbürgern – erteilt von den Mitarbeitern der - von der NSDAP im Jahre 1939 gegründeten - Organisation „Jugendamt“ Hamburg-Bergedorf (Herr Martin Schröder), unterstützt vom Bezirksamt Hamburg-Bergedorf (Abteilungsleiterin Frau Brill, Bezirksdezernentin Pia Wolters, Oberregierungsrat Matthias M. Zabel und Bezirksamtleiter Christoph Krupp) und Frau Bürgermeisterin Schnieber-Jastram zustellen zu dürfen.
Prozess: mgr Wojciech Leszek Pomorski gegen Freie und Hansestadt Hamburg.
Der Prozess findet am Freitag, den 22.12.2006, Uhrzeit: 10.30, Sitzungraum: A 213, Gebäude: Ziviljustizgebäude Sivekingplatz 1, 20355 Hamburg statt. (U-Bahn: U2 Messehallen). Geschäftsnummer: 303 0 452 / 05.  Pressestelle Gericht: Tel: 040-428432017, Fax: 040-428434183.
Ihre Anwesenheit zum o.g Prozess haben schon angekündigt: 

Vertreter der polnischen Nationalversammlung (Sejm und Senat), Vertreter der Regierung der Republik Polen, Vertreter des Europäischen Parlaments, Vertreter des Generalkonsulates der Republik Polen in Hamburg, Vertreter der „Polnischen Treuhand“, Vertreter der polnischen, deutschen und französischen Medien (Presse, Rundfunk und TV), Vertreter der internationalen Antidiskriminierungsorganisationen sowie viele betroffene (Verbote der polnischen Sprache und andere rassistische Praktiken der BRD und „Jugendämtern“) Eltern und andere Personen.
Die Petition vom 18.12.2005 Nr. 38/2006  in diesem Zusammenhang der widerrechtlichen Missachtung der grundlegendsten Menschenrechte, des Grundgesetzes der BRD (Artikel 1),  des polnisch-deutschen Vertrages (Artikel 20 und 21)  wurde vom Petitionsausschuss des Europäischen Parlamentes angenommen, bearbeitet und als begründet zugelassen.
Bitte um persönliches Kommen sowie Weiterleitung dieser Einladung / Information an möglichst viele Personen.

Mit freundlichen Grüssen

Vorsitzender 
des Polnischen Verbandes Eltern Gegen Diskriminierung der Kinder in Deutschland

mgr Wojciech Leszek Pomorski.
